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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 896/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5 Siegen, 22.04.2022 
Bereich: Stabsstelle Beiräte und Beauftragte 
Bearbeitet von: Torsten Büker 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Integrationsrat 27.04.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Förderung des interkulturellen Zusammenlebens der Bevölkerung in der Universitätsstadt 
Siegen 2022 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Integrationsrat der Stadt Siegen beschließt- vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen 
Genehmigung des Haushaltes -, die vorliegenden Anträge – siehe Anlage zur 
Verwaltungsvorlage – zu fördern. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Im Haushalt 2022 wurden für die Projekte zur Förderung des interkulturellen 
Zusammenlebens der Bevölkerung in der Universitätsstadt Siegen 6.900,00 € zur Verfügung 
gestellt. Bis zum Ende der Antragsfrist am 31.03.2022 wurden insgesamt sieben 
Förderanträge gestellt (s. Anlage zur Verwaltungsvorlage).  
 
Verfahren: 
 
Der Integrationsrat hat 2021 durch eine neue Förderrichtlinie beschlossen, den Fördertopf 
Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen zugewanderten und deutschen 
Bürgerinnen und Bürgern in Förderung des interkulturellen Zusammenlebens der 
Bevölkerung in der Universitätsstadt Siegen umzubenennen. Das Antragsverfahren wurde in 
diesem Zusammenhang umgestellt auf die Online-Beantragung über das Serviceportal auf 
der Homepage der Stadtverwaltung Siegen. Da einzelne antragstellende Organisationen mit 
dieser Umstellung Anlaufschwierigkeiten hatten, konnte nach Absprache mit der Verwaltung 
ein zuvor fristgerecht persönlich gestellter Antrag in elektronischer Form nachgereicht 
werden. Das Zuschussvolumen aller sieben Anträge beläuft sich auf eine Gesamtsumme von 
7.145,00 € und liegt somit um 245,00 € über der zur Verfügung stehenden Fördersumme.  
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Die Sitzung der Vergabe-Jury fand am 04.04.2022 als Videokonferenz statt. Nach Durchsicht 
und Diskussion aller Anträge und unter Berücksichtigung der Förderrichtlinien entschied die 
Jury, dass alle sieben antragstellenden Organisationen eine Förderung erhalten sollen. 
Gemäß den Richtlinien konnten allerdings nicht alle beantragten Kosten berücksichtigt 
werden, sodass ein Restbetrag von 978,00 € verbleibt. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
6.900,00 € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
 2022 

 Nein  Ja, mit 
 

6.900,00 € 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
A050103002 
Sachkonto 
5317800 

 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Andree Schmidt 
Dezernent 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. AnlageVorlageIKZ2022   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeORtAoS80dNfIq1Dyw8ZpWtAHOqV4Yzx-rCXDddytFV/AnlageVorlageIKZ2022.pdf



